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FÖRDERRICHTLINIE FÜR PROJEKTE DER BILDENDEN KUNST 
VON KÜNSTLERHÄUSERN UND -GRUPPEN 

 
 
 
 
 

1.  Zielsetzung und Zuwendungszweck 
 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Kulturbehörde, fördert im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel Jahresprogramme nicht kommerzieller, selbst verwalteter Künstlerhäuser und 
Kunstorte in Hamburg. 

Ziel der Förderung ist die Unterstützung  
 

 der Lebendigkeit und Vielfalt des künstlerischen Lebens in Hamburg, 

 der Entwicklung und Präsentation künstlerischer Alternativen und/ oder innovativer 
Ergänzungen des Kulturangebots der Stadt   

 
 
 

2.   Rechtsgrundlage 
 

 Die Zuwendungen werden gemäß den §§ 23,44 der Landeshaushaltsordnung nach Maßgabe der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) und dieser Richtlinie gewährt. 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
 

 
 

3.  Antragsberechtigung 
 
Antragsberechtigt sind in Hamburg lebende Künstlergruppen und –vereine mit Sitz in Hamburg. 
Es kann sich dabei um natürliche oder juristische Personen handeln.  
 

 
 

4. Fördervoraussetzungen 
 
Gefördert werden nur Programme, die ohne Unterstützung der Kulturbehörde nicht durchgeführt 
werden können, oder die sich im vorgesehenen Rahmen nicht selbst tragen. 
 
Es wird vorausgesetzt, dass die Antragsteller einen angemessenen Eigenanteil erbringen, in der 
Regel mindestens 25 %. Als Äquivalent werden entsprechende nicht-monetäre Eigenleistungen 
anerkannt. 
Mit dem Vorhaben darf grundsätzlich noch nicht begonnen worden sein.  
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Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss – unter Einschluss der beantragten Zuwendung – 
gesichert sein. 
 
Zuwendungen werden nur solchen Empfängerinnen/ Empfängern bewilligt, bei denen eine 
ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu gewährleisten und nachzuweisen. 
 

 
 

5.  Förderkriterien 
 

Vorrangig gefördert werden Programme, die über diese Voraussetzungen hinaus folgende 
Kriterien erfüllen: 
 

 Hamburg-Bezug: In der Regel sollen die zu fördernden Projekte entweder für die 
Öffentlichkeit in Hamburg realisiert werden und/ oder ihre Realisatorinnen/ Realisatoren 
ihren Wohnsitz in Hamburg (HVV-Bereich) haben.  
 

 Qualitätsnachweis: Die zu fördernden Programme müssen Konzeption und Konsequenz, 
ihre Urheberinnen/Urheber und/oder Realisatorinnen/ Realisatoren sollten eine qualitative 
Entwicklungsfähigkeit erkennen lassen. Sie sollten innovative oder zumindest nicht ohne 
weiteres vom Markt zur Verfügung gestellte künstlerische Aspekte zum Ausdruck bringen. 
 

 Öffentliches Interesse: Die zu fördernden Programme sollten in voraussehbarem Maße 
öffentliches Interesse auf sich ziehen können, ohne jedoch ausschließlich auf 
Vermarktung zu zielen. 
 

 Öffentliche Vermittlung: Projektinitiatorinnen/ - initiatoren und Antragstellerinnen/ 
Antragsteller werden aufgefordert, zusammen mit dem Förderantrag ein Konzept zur 
Begleitung und Vermittlung des künstlerischen Vorhabens in die Öffentlichkeit hinein 
vorzulegen.  
 

 
 

6. Art der Zuwendung 
 
Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung 
vergeben (Ziffer 1.5.2, ANBest-P) 

 
 
 

7. Verfahren 
 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und 
die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) und das Hamburgische Verwaltungsverfahrensgesetz. 
 

 
7.1  Antragsverfahren 

 

7.1.1 Zuwendungen werden auf schriftlichen Antrag gewährt. Der Antrag ist zu richten  
  an: 

 
Kulturbehörde Hamburg 
Bildende Kunst 
Stichwort: Programmförderung 
Hohe Bleichen 22 
20354 Hamburg 
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7.1.2 Der Antrag muss die für die Beurteilung des zu fördernden Projekts notwendigen 
        Angaben enthalten. Dies sind insbesondere: 
 

Erforderliche Bewerbungsunterlagen: 

 Ausgefülltes Antragsformular (bitte Formular der Kulturbehörde benutzen) 

 Kurze Darstellung des Profils/ der Arbeitsschwerpunkte der Institution 

 Überblick über das Programm des letzten Jahres (bei Erstbewerbern der letzten zwei 
Jahre) 

 Überblick über die Programmplanung für das kommende Gesamtjahr mit kurzen Angaben 
zum Konzept, das dem Jahresprogramm zugrunde liegt und zu den an den 
Programmelementen beteiligten Künstlern. 

 Kostenplanung und Finanzierungsplanung für das Programm - gesonderte Aufstellung - 
bitte beachten: nicht - monetäre Eigenleistungen wie Kuratieren, Aufsicht, etc. werden 
außerhalb des Kosten- und Finanzierungsplans gesondert aufgelistet  

 Ggf. Publikationen (Postkarten, Website-Ausdrucke oder Fotokopien aus Katalogen) (Bitte 
keine CDROMs oder DVDs oder Kataloge von einzelnen Künstlern) 

 
 

 
 

7.2  Beteiligung einer Jury am Auswahlverfahren 
 

Die Kulturbehörde bedient sich bei der Auswahl der zu fördernden Projekte der Fachkompetenz 
einer Jury, die nach der Maßgabe dieser Richtlinie über ihre Empfehlungen unabhängig 
entscheidet und keinen Weisungen der Kulturbehörde unterliegt. Die Höhe der Zuwendung wird 
ebenfalls von der Jury vorgeschlagen. Die Empfehlungen der Jury müssen von der Kulturbehörde 
bestätigt werden. 
 
Die Jury wird von der Kulturbehörde bestellt und besteht in der Regel aus 7 Mitgliedern. Die 
Wiederbestellung ist möglich. Sie setzt sich aus unabhängigen Sachverständigen zusammen, die 
mit der Hamburger Kunstszene vertraut sind und eine fachliche Kompetenz besitzen. Sie sollen 
folgende Fachbereiche repräsentieren: 
 

 Galeristinnen/ Galeristen 

 Kunstvermittlerinnen/ Kunstvermittler 

 Journalistinnen/ Journalisten 

 Freie Künstlerinnen/ Freie Künstler 

 Kulturbehörde (ohne Stimmrecht) 
 

Entscheidungen trifft die Jury mit einfacher Mehrheit. Sie ist beschlussfähig, wenn mindesten 5 
Mitglieder anwesend sind.  
 
Die Mitglieder der Jury sind während und nach dem Vergabeverfahren zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Auskünfte über das Vergabeverfahren erteilt nur die Kulturbehörde. 
 
 
 
 

 

7.3 Bewilligungsverfahren 
 
Über den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung entscheidet die Kulturbehörde auf der 
Grundlage der Voten der Jury nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
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Umfang und Höhe der Zuwendung richten sich jeweils nach den zur Realisierung des Programms 
anfallenden Kosten bei Zugrundelegung einer wirtschaftlichen und sparsamen Kalkulation und 
dem Einsatz von Eigenmitteln in adäquater Höhe. 
 
Bleibt die Jury mit ihrer Empfehlung unterhalb der beantragten Zuwendungshöhe, ist der Kosten- 
und Finanzierungsplan durch die Antragstellerin/ den Antragsteller vor Bewilligung der Zuwendung 
auf der Basis des in Aussicht gestellten Förderantrags zu aktualisieren. Zugleich ist zu erklären, 
dass das beschriebene Projekt auch mit der gegenüber dem Antrag reduzierten Zuwendung 
unverändert durchgeführt wird. 
 
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt zweckgebunden durch schriftlichen 
Zuwendungsbescheid. Die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P)“ werden Bestandteil des Zuwendungsbescheides.  
 
Für Gegenstände, die mit Hilfe der Zuwendung erworben oder hergestellt werden und deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer 410 € übersteigen, besteht 
grundsätzlich für einen Zeitraum von fünf Jahren ein Eigentums- und Verfügungsvorbehalt der 
Kulturbehörde. Näheres regelt der Zuwendungsbescheid. 
 
 

7.4 Auszahlungsverfahren 
 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt bei Bedarf auf Abforderung. Einzelheiten regelt der 
Zuwendungsbescheid. 

 
 

7.5 Verwendungsnachweis und Erfolgskontrolle 
 

Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens ist ein Verwendungsnachweis, 
bestehend aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Sachbericht vorzulegen. Im 
Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis darzustellen. 
 
Geprüft wird, ob und inwieweit die vereinbarten Ziele des Programms erreicht wurden und ob die 
gewährte Zuwendung für das geförderte Programm antragsgemäß und sachgerecht verwendet 
wurde. 
 
Wurden mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände erworben oder hergestellt, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer 410 € übersteigen, muss mit dem 
Verwendungsnachweis eine Inventarliste dieser Gegenstände vorgelegt werden. 
 
 
Mit dem Zuwendungsbescheid kann auch eine kürzere Frist gesetzt werden. 
Näheres regelt der Zuwendungsbescheid. 
 
 

 

8. In-Kraft-Treten 
 
Die Richtlinie tritt am 1.September 2006 in Kraft. 

 
 

 

 


